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       Risikoanalyse Kirchenmusik 

  

 Bereich  Maßnahme  

Kinderchorproben 
Verhalten vor, während und 
nach einer Chorprobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Spiele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelunterricht (Instrumental 
und Gesang) 
Räume 

 
 
 
 

Grundsätzliches 
 

 
 
 

Körperkontakt beim 
unterrichten 

 
 
 
 
 
 

  
Die unterrichtende Person sollte sich nicht allein mit 
einem Kind bzw. einem/einer Jugendlichen im 
Probenraum aufhalten. 
 
Niemand darf gegen seinen Willen festgehalten oder 
am Verlassen eines Raumes gehindert werden. 
 
Sollte ein Kind nach Beendigung der Probe draußen 
stehen, weil die Eltern es nicht abgeholt haben, darf 
die/der Unterrichtende das Kind nicht nach Hause 
fahren. Er/sie muss versuchen, mit den Eltern Kontakt 
aufzunehmen oder/und eine dritte Person 
hinzuzuholen. 
 
In der gemeinsamen Freizeit, beim gemeinsamen 
Spiel unterbleibt bei Erwachsenen und Kindern / 
Jugendlichen eine sexualisierte Sprache (Anspiel-
ungen, Schimpfwörter, Beleidigungen) 
 
Beim Spielen und Toben sind (auch scherzhaft 
gemeinte) Griffe, Schläge auf und Berührungen an 
intimen und empfindlichen Körperstellen verboten 
 
In den Unterrichtsräumen werden keine Türen 
abgeschlossen. 
 
Es wird kein Unterricht in Privaträumen der Lehrkraft 
erteilt. 
 
 
 
Beispiel Kirchen: Es muss für eine ausreichende 
Beleuchtung gesorgt werden. Dieses gilt für den 
Bereich des Spieltisches genauso wie für den Weg 
dorthin. 
 
Die Schüler*innen dürfen auf begründeten Wunsch 
eine Begleitperson zum Unterricht mitbringen. Diese 
muss sich so verhalten, dass der Unterricht geregelt 
stattfinden kann. 
 
Der Umgang mit dem eigenen Körper (z.B. mit der 
Körperhaltung, der Handhaltung, den Atemimpulsen, 
dem Spannungsabbau zum lockeren Spiel oder 
Singen) ist wesentlicher Bestandteil des Instrumental- 
bzw. Stimmbildungsunterrichtes. 
Bisweilen kann eine Haltungskorrektur oder 
Atemkorrektur direkt am Schüler/ an der Schülerin 
förderlich sein. 
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Situation vor Auftritten 
Umziehen vor dem 
Konzert/Auftritt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chor-Wochenenden  
Zimmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sanitäre Anlagen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spiele und Aktionen 
 
Betreuer*innen/Teamer*innen 
 
 
 
 
 

 
Schätzt die Lehrkraft das so ein, dann erklärt er/sie 
den Sachverhalt und fragt, ob er/sie die Korrektur 
direkt am Schüler/ an der Schülerin vornehmen darf. 
 
Vor Konzerten und Auftritten ergibt sich manchmal 
die Situation, dass für Chormitglieder und 
Betreuer*innen lediglich ein Raum für das 
gemeinsame Umziehen bereitsteht; das Umziehen 
soll zügig ablaufen, hintereinander nach 
Geschlechtern getrennt oder so, dass sich alle 
wohlfühlen; Es wird Wert auf Einhaltung der 
Privatsphäre gelegt. Zur Sicherheit sei hier 
wiederholt: Fotos und andere Aufnahmen sind 
strengstens verboten. 
 
Besteht die Möglichkeit einer räumlichen Aufteilung 
beim Umziehen, so wird die Aufteilung des Chores 
nach Geschlecht und, wenn nötig und möglich, auch 
nach Chorgruppierungen durchgeführt.  
Auch hier ist das Entscheidende, dass sich alle 
wohlfühlen. 
 
Grundsätzlich hat niemand das Recht, sich in einem 
anderen Zimmer als seinem eigenen aufzuhalten; die 
Zimmer sind der private Bereich der Chormitglieder. 
Nach Rücksprache mit den Betreuern sind zeitlich 
begrenzte Ausnahmen möglich. 
 
Vor Betreten der Zimmer wird angeklopft, auch 
erfolgt eine Ankündigung per Stimme. 
 
Kinder dürfen nicht (auch bei Krankheit/Heimweh) 
auf ein Betreuerzimmer; 
 
Beim Beziehen einer Gruppenunterkunft wird klar 
eingeteilt, wie die Duschen/Waschräume aufgeteilt 
sind (Jungen-Mädchen; Knaben-Herren; Betreuer-
Chormitglieder); auch hier empfiehlt sich nach 
Möglichkeit eine altersmäßige Trennung. 
Evtl. Einführung einer sogenannten „Dusch-Ampel“. 
 
Sanitäranlagen/Toiletten sind, wenn möglich alle 
gendergerecht zu nutzen, einzurichten oder zu 
kennzeichnen.  
 
Siehe Chorproben 
 
Betreuungspersonen, die eine Fahrt des Chores 
begleiten, sollten Kenntnis vom Schutzkonzept 
haben. 
 
Für Betreuungspersonen, die eine Fahrt des Chores 
begleiten, wird rechtzeitig ein erweitertes 
Führungszeugnis beantragt. 
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Chorreisen/Unterbringung in 
Gastfamilien 
 
 
 
 

 
Bei Fahrten der Chöre ist gewährleistet, dass eine 
gleichgeschlechtliche Betreuungsperson die Reise 
begleitet. 
 
Im Ausnahmefall (der möglichst vermieden werden 
solle!), dass eine Gastfamilie nur eine Person 
aufnehmen kann, soll dies ein volljähriges 
Chormitglied sein 
 
 
 
 
 

 

 

  

  


